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Laͤngs der bayeriſchen Grenze iſt der Aufwand groͤßer ,

wenn die Rektifikation des Rheins nicht fortgeſetzt werden ſollte ,

als in dem entgegen geſetzten Falle .

Der erforderliche Mehraufwand trifft hauptſaͤchlich den ,

laͤngs der franzoͤſiſchen Grenze befindlichen Theil des Rheins .

16 . Gewinn durch die Rektifikation

des Rheins .

Eben ſo , wie bey den Verwendungen , iſt auch hier der

kuͤnftige Werth des Gewinns und der gegenwaͤrtige, oder baate

Werth deſſelben , zu unterſcheiden .

Ein Theil des Gewinns fließt dem Staate der andere

Theil den Rheinufer - Bewohnern zu.

Da alles Gelaͤnd in den Rhein - Niederungen ehemals ,

jedoch zu verſchiedenen Zeiten , Flußbett war , ſo kann jedes

Rheinbett , welches zur Verlandung gebracht wird , ſeiner Zeit

eben ſo gutes Land werden , als es das , aus alten Verlandun —

gen bereits beſtehende Land im Durchſchnitte iſt .

Bey den Werths - Beſtimmungen der Verlandungen wurde

angenommen , daß die Verlandung , im Mittel , in einem Zeit⸗

raume von 50 Jahren nach Entſtehung eines Altwaſſers voll⸗

kommen erfolge , daß ein Morgen Altwaſſer im iten Jahr , in

welchem er in die Eigenſchaft eines Altwaſſers tritt 28 Gulden

ertrage , daß dieſer Ertrag nach und nach in 50 Jahren in ei⸗
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ner arithmetiſchen Progreſſion zunehme und im Soten Jahre 1. 166

5 Gulden betrage , und endlich , daß nach 50 Jahren das an⸗

gelegte Land kultivirt werden könne und dann der Werth ei —

nes Morgens 200 fl. betrage .

Unter dieſer und der weitern Annahme , daß waͤhtend der

Rektifizirung jaͤhrlich ein gleich großer Theil des Strombettes . fü

in die Eigenſchaft eines Altwaſſers uͤbergehe, iſt der baare

Werth der Verlandungen berechnet worden .

Bey der Beſtimmung des Gewinns durch den reinen

Mehr⸗Ertrag wurde angenommen , daß der reine Mehr - Er —

trag eines Morgens des in den Rhein - Niederungen befindlichen

kultivirten Landes , im Mittel und zwar nach Verfluß von

20 bis 24 Jahren , nach der Ausfuͤhrung der Durchſchnitte , 3

Gulden betrage , daß dieſer Mehr - Ertrag im iten Jahr 28 ,

im 2ten 25 , im zten 25 Gulden , oder im andern Fall , im

iten Jahr Ec , im 2ten 24 , im Zten 23 ꝛc. Gulden ſeye .

In dieſer Vorausſetzung und in der weitern Unterſtellung , ſt

daß waͤhrend der Rektifikation der Mehr ⸗Ertrag jaͤhrlich in ei⸗

nem gleich großen Theil anfange , wurde der baare Werth des
. N

ganzen Ertrags bis zu dem Zeitpunkt wo er 4 fl. per Morgen
0 du

betraͤgt, berechnet und hierzu der baare Werth des , nach dieſer

Zeit ſtatt findenden Mehrwerths eines Morgens , von 420 U ü0
oder 80 fl . zugeſchlagen . 506

Es beſteht der Gewinn im badiſchen Gebiete :



1. Laͤngs der franzoſiſchen

Grenze .

A. Für den Staat .*

a) Durch Verlandung von 8075

Morgen Strombett (ſ. Art . 7. )

Sa .

B. Fuͤr die Rheinuferbewohner .

2) Durch Verlandung von 9000

Morgen Rheinarme (ſ. Art .7)
b) Durch den reinen Mehrertrag von

60000 Morgen Land (ſ. Art . 8. )

Sa .

Sa . Summarum .

2. Laͤngs der bayeriſchen

Grenze .

A. Fuͤr den Staat .

Durch Verlandung von 5925 Mor⸗

gen Altwaſſer ( ſ . Art . 7 . ) von

welchem ſchon ein Theil in die

Eigenſchaft als Altwaſſer getreten

n· . .
Sa .

B. Fuͤr die Rheinuferbewohner .

a) Durch Verlandung von nahe an

1000 Morgen beſtehender Neben⸗

Aniee . .

b) Durch reinen Mehrertrag von

50000 Morgen kultivirtem Land .

Sa .

Sa . Summarum .

„ 8

Kuͤnftiger
Werth .

fl.

1615000

Per 8E

1800000

48000⁰0⁰

8215000
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Baarer
Werth .

138

25 2000

330000

2056000

11950⁰0⁰ 24000⁰0

per se

200000 40000

4000000 250000⁰0

4200000 2540000

5395000 27800
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3. Auſſer dem Gewinne durch Verlandungen und durch Er⸗

höͤhung des Ertrags entſteht noch insbeſondere ein ſehr

großer Gewinn durch die Erleichterung und Sicherung der

Schifffahrt und der Floͤßerey .

Da der Thalweg , beſonders laͤngs der bayeriſchen Grenze

ſehr bedeutend verkuͤrzt und die Fahrt zu Berg und zu Thal

erleichtert und ganz ſicher wird , da die Winde mehr als bisher

und ſeiner Zeit auch Dampfboͤte benuzt werden können und

der Rhein in ſeinem rektifizirten Laufe bey allen Waſſerſtaͤnden ,

befahren werden kann , ſo muͤßen die Frachtkoſten , aller auf

dem Rhein verfuͤhrt werdenden Gegenſtaͤnde , ſich um ein Be⸗

deutendes vermindern .

Dieſe Verminderung kann , angeſtellten vergleichenden Be⸗

rechnungen zu Folge , fuͤr die , in und aus dem Großherzog —

thum Baden und von einem Landestheile in den andern ver —

fuͤhrt werdende Gegenſtaͤnde , jaͤhrlich 59000 Gulden betragen ,

welches die Zinſen eines Kapitals von Einer Million Gulden ſind .

Da die Erleichterung der Schifffahrt nur nach und nach

und im Verhaͤltniß des Vorruͤckens der Rektifikation des Rheins

eintritt , ſo wird der baare Werth des durch Frachtverminderung

zu erwartenden Gewinns nur zu 50000⁰0 Gulden angeſchlagen .

Es ergiebt ſich nun , wenn man die oben angefuͤhrte ein⸗

zelnen Gewinne durch die Verlandungen laͤngs der franzoͤſiſchen

und bayeriſchen Grenze , durch den reinen Mehrertrag der Rhein⸗

Niederungen und durch Erleichterung der Schifffahrt zuſammen⸗

ſtellt , folgendes Reſultat :
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A. Gewinn fuͤr den Staat . Kuͤnftiger Baarer
Werth . Werth .a) Durch Verlandung von 14000

Morgen Altwaſſerr 488886 4920⁰0⁰
b ) Durch Erleichterung der Schiff —

o 1000000 5000⁰⁰

Sa . 3800000 992006
B. Gewinn der Rheinuferbe —

wohner .

a) Durch Verlandung von 10000

Morgen Rheinammmm . . 2000000 3700⁰⁰
b) Durch reinen Mehrertrag von

110000 Morgen Land in den

Rhein - Niederungen . 8800000 4556000

Sa. 10800000

Sa . Summarum . 14600000 5918000

Man kann hiernach in runden Zahlen und annaͤhernd an⸗

nehmen , daß der baare Werth betrage :

des Gewinns des Staats . . 1 Million Gulden

77 3 der Rheinuferbewohner . 5 27 37

Summa . 6 Millionen Gulden .

Bey dem Gewinne der Rheinuferbewohner erfordert die

Billigkeit , auch ihren fruͤhern Verluſt zu beruͤckſichtigen und einen

bedeutenden Theil dieſes Gewinns als einen Erſatz ihres erlitte⸗

nen Schadens anzuſehen ,
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